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 Veröffentlicht am 04.10.1984

Norm

AußStrG §170

KO §44

Rechtssatz

Die aus einem Erbteilungsübereinkommen abgeleiteten Ansprüche sind sogenannte Verscha4ungsansprüche, mit

welchen eine Leistung aus der Masse begehrt, also gerade die Zugehörigkeit des Leistungsgegenstandes zur Masse

behauptet wird.
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